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Gleichzeitig geben wir / gebe ich folgende Ehrenerklärung ab: 
 
 
Ich versichere, dass ich innerhalb der letzten 2 Jahre vor Stellung dieses Aufnahmeantrages 
nicht im Zusammenhang mit meiner wirtschaftlichen Betätigung rechtskräftig verurteilt wurde 
oder derzeit ein Strafverfahren wegen solchen Deliktes läuft. 
 
 
 
 
........................................................  ...................................................................... 
Ort, Datum          Unterschrift 
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Verpflichtung zu Anerkennung des Anforderungsprofils des Bundesverbandes 
Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung e.V. 
 
(Bitte zusammen mit dem Aufnahmeantrag unterschrieben an den BVAT zurücksenden ) 

 
 
Der Antragsteller für die Mitgliedschaft im Bundesverband Ausbeultechnik und Hagelinstand-
setzung e.V. erkennt folgende Grundsätze ausdrücklich an: 
 
Er verpflichtet sich gemäß den Grundsätzen eines ehrbaren Kaufmanns zu handeln und 
diese während seiner Mitgliedschaft im BVAT zu erfüllen, Seriosität und Zuverlässigkeit im 
Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern zu üben sowie sich den Qualitätssicherungs-
maßnahmen des Verbandes zu unterwerfen und eine ordnungsgemäße Auftragsabwicklung 
sicher zu stellen. 
  
 
Insbesondere verpflichte/n ich/wir mich/uns nach folgenden Grundsätzen zu handeln:  
 
• Der Kunde steht stets im Mittelpunkt. Seine Zufriedenheit ist stets anzustreben.  
• Korrektes Verhalten gegenüber Kunden und Lieferanten unter Aspekt der Wahrheit  
 und Klarheit.  
• Höchst mögliche Qualität der Reparaturarbeit.  
• Effiziente betriebliche Abläufe.  
• Korrektes Verhalten im Geschäfts-und Zahlungsverkehr.  
• EDV-gestützte Schadenskalkulation (Kostenvoranschlag).  
• Wahl eines kostengünstigsten Reparaturweges unter Beachtung der technischen und 

 fachlichen Vorschriften des Herstellers und unter der Prämisse „Instandsetzen vor  
Erneuern“  

• Schnellstmöglicher Reparaturbeginn zur Vermeidung unnötiger Standzeiten.  
• Keine Berechnung von Verbringungskosten.  
• Bei Massenbesichtigungen 
• Garantie auf alle ausgeführten Arbeiten -mindestens 3 Jahre.  
• Zügige und unbürokratische Abwicklung von Garantiefällen.  
 
 
Ich verpflichte mich der Geschäftsstelle des BVAT e.V. innerhalb von acht Wochen ab 
Unterzeichnung diese Aufnahmeantrages, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, das 
nicht älter als 3 Monate ist. 
 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die oben genannte Verpflichtungserklärung 
einen Ausschluss aus dem BVAT e.V.  zur Folge haben kann. 
 
 
 
........................................................  ...................................................................... 
Ort, Datum          Unterschrift 
 
 


